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zu dem Zwecke benutzt werden , den ihre Benen —sy

A nung bezeichnet .

k . ) Hievon iſt ſämtlichen uͤbrigen Kreis —

directorien Nachricht zu geben , um ihre unter⸗

9
habenden Bezirks - Commiſſarien auf gleiche Weiſe

a zu beſcheiden .
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ch EUFinanz⸗Miniſterium .
E Steuer⸗Departement .

Nro . 323 . Karlsruhe den 6. Februar 1811 .

Das Kinzig⸗Kreisdirectorium legt mit Bes

zy
vicht vom 26 . Jaͤnner 1811 Nro . 9044 und 45 .

folgende Frage eines Bezirks - Commiſſaͤrs zur

ia
Entſcheidung vor :

ia
„ Sind die in dem Jahrzehnd von 1800

bis 1809 verkauften reſp . vererbten Ge⸗

e baͤude , deren Kaufpreiſe oder Theilungs⸗

a
Anſchlaͤge als Maasſtab der Taxation des

ai
Kaufwerthes der uͤbrigen angenommen

werden ſollen , einzeln , nach ihren bekann⸗

ten wirklichen Kauf - ⸗ und Theilungs⸗

preiſen in Anſchlag zu nehmen , oder ,
en

unter Ruͤckſichtsnahme auf die Kauf - und

Theilungspreiſe anderer Baulichkeiten ,
a

gleich denen , deren Beſitzſtand in dem ge⸗

a nannten Jahrzehend keine Veraͤnderung er⸗

litten hat , zu taxiren ? und im Fall der



Gint der Steuer - Ordnung dahin geht ,
daß Gebaͤude , deren Werth durch vorge —

gangene Beſitz - Veraͤnderungen befannt

iſt , mit dieſem in Anſatz zu bringen , alſo

nicht mehr weiter zu taxiren ,ſind ,
die weitere Frage :

Wie ſoll es mit der Capitaliſirung oL
cher Haͤuſer gehalten werden , welche in

jenen zehen Jahren zwey oder noch mehre⸗
remale zu verſchiedenen Preiſen verkauft

und reſp . vererbt worden ſind ? “

Beſchluß . E
1 ) Die verlangte Entſcheidung iſt dem

Kreisdirectorio zur Belehrung ſaͤmtlicher Be⸗

zirks ⸗Commiſſarien dahin zu geben :

Die Haͤuſer , deren Kaufpreiſe oder Thei⸗
lungs ⸗Anſchlaͤge den Maasſtab fuͤr die Abſchaͤ⸗
tzung der uͤbrigen Gebaͤude abgeben , muͤſſen auch
mit dieſen Preiſen in Steuer - Anſchlag kommen ,
jedoch , wie ſich von ſelbſt verſteht , mit dem

allenfalls modifizirten Preiſe nach §. 37 .

Iſt ein Haus in der Periode von 1800 bis

1800 mehrmals verkauft oder vererbt worden ,
ſind alſo mehrere keiner Erception unterworfene

Preiſe vorhanden , ſo iſt in der Regel ein

Durchſchnitt aus dieſen Preiſen in die Tabelle
Ziffer I . aufzunehmen; hat aber das Haus , in

der Zwiſchenzeit von der erſten bis zur letzten
a —

DA



ez

nt

l

ez

ft

ez

i⸗

t

t ,

9

cm 7 =

Veräußerung in ſeinen Beſtandtheilen eine be⸗

ſondere Veraͤnderung erlitten , iſt es baulos

oder verbeſſert worden , ſo kommt blos dey letzte

Kaufpreis oder Anſchlag in Betrachtung .

. ) Hievon wird ſaͤmtlichen uͤbrigen Kreis⸗

directorien zu gleichmaͤſiger Beſcheidung der

Bezirks⸗Commiſſarien Nachricht gegeben .

5.

Finanz⸗Minifterium .
Steuer - Departement .

Nro . 374 . Karksruhe den 6. Februar 1811 .

Das Kinzig - Kreisdirectorium legt mit Be⸗
richt vom 26 , Jaͤnner 1811 Nro . 944 und 45 .

folgende Frage eines Bezirks⸗Commiſſaͤrs zur

Entſcheidung vor :

„ Die § 8 . IZ und 38.derHaͤuſer⸗Steuer⸗
Ordnung verfuͤgen , daß , wo unter den

in den Jahren von 1800 bis 1809 ver⸗

kauften und reſp . vererbten Haͤuſern , de⸗

ren Kaufpreiſe und reſp . Theilungs⸗An⸗
ſchlaͤge zum Maasſtab bey Beſtimmung des

Kaufwerths ver uͤbrigen Gebaͤude eines

Orts dienen ſollen , ſich ſolchebefinden , mit

welchen zugleich Gaͤrten fuͤr eine unge -

ſchiedene Summe veraͤußert oder ange⸗

ſchlagen worden ſind , der Werth deg Gare

teng nah dem Kaufpreiſe des beſten Ter⸗
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